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Änderungsantrag 
 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

 
 
zu dem „Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2026 (Gemeindefinanzierungsge-
setz 2026 - GFG 2026)“ 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksachen 18/15002 und 18/16300 (Ergänzung) 
 
Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 18/16905 
 
3. Lesung  
 
 
 
Die Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, den Entwurf des  
„Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 – GFG 2026“ wie folgt zu ändern: 
 
§ 2 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„Dabei wird das insgesamt im Verbundzeitraum ermittelte Ist-Aufkommen 
 
1. erhöht um die Einnahmen oder vermindert um die Ausgaben des Landes im Länderfi-

nanzausgleich nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts des Finanzausgleichsge-
setzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956) in der am 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung und aus den allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen nach § 
11 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 
3956), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
255) geändert worden ist, 

2. vermindert um den zur Kompensation an die Gemeinden für Verluste aus der Neurege-
lung des Familienleistungsausgleichs in § 1 des Finanzausgleichsgesetzes enthaltenen 
Betrag, 

3. erhöht um den als interkommunalen Entlastungsausgleich zugunsten der Kommunen 
der neuen Länder enthaltenen Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am Minderauf-
kommen der Umsatzsteuer nach den §§ 1 und 11 Absatz 3 des Finanzausgleichsgeset-
zes in Verbindung mit Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgeset-
zes, des Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze vom 4. Dezember 2022 (BGBl. 
I S. 2142),  
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4. vermindert um den als Kompensationsleistung für Einnahmeausfälle des Landes aus der 
Spielbankabgabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer 
nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 (BGBl. I S. 1402),  

5. vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur Aufgabenerfüllung im Bereich der 
Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer nach § 1 
des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 des Kinderförderungsgeset-
zes vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403) und in Verbindung mit Artikel 3 des Ge-
setzes zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 250), 

6. vermindert um den zur Kompensation an die Gemeinden für Verluste durch das Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) ausgezahlten Be-
trag nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes,  

7. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer, der vom 
Bund zur Entlastung der Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gezahlt 
wird nach § 1 des Finanzausgleichgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes 
zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung 
von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755),  

8. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer zum Aus-
gleich für wegfallende Entflechtungsmittel nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122), 

9. vermindert um den Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am Mehraufkommen der 
Umsatzsteuer, der vom Bund zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbe-
treuung über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gezahlt wird nach § 1 des Finanz-
ausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 des KiTa-Qualitätsgesetzes vom 20. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2791),  

10. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer, die vom 
Bund an die Länder für ihre Kosten im Zusammenhang mit denjenigen, die aus anderen 
Staaten nach Deutschland kommen, gezahlt wird nach § 1 des Finanzausgleichsgeset-
zes in Verbindung mit Artikel 8 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20. 
Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbindung mit Artikel 1 des Pauschalentlastungsge-
setzes vom 13. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 310) und in Verbindung mit Artikel 1 
des FAG-Änderungsgesetzes 2024 vom 30. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 254), 

11. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer, der vom 
Bund im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst zur personellen 
Aufstockung, Modernisierung und Vernetzung der deutschen Gesundheitsämter über 
den Länderanteil an der Umsatzsteuer gezahlt wird nach § 1 des Finanzausgleichsge-
setzes in Verbindung mit Artikel 1 des FAG-Änderungsgesetzes 2024, 

12. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer, der vom 
Bund zur finanziellen Entlastung der Länder im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Wärmeplänen gezahlt wird nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit 
Artikel 1 des FAG-Änderungsgesetzes 2024, 

13. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer, der vom 
Bund zur Umsetzung des Startchancen-Programms gezahlt wird nach § 1 des Finanz-
ausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 des FAG-Änderungsgesetzes 2024 und 

14. erhöht um die zensusbedingten Mehreinnahmen des Landes im Rahmen des durchge-
führten Zensus 2022 nach § 12a des Finanzausgleichsgesetzes.“ 
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Begründung 
 
Mit der Ergänzung des Entwurfs des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2026 (Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2026 – GFG 2026) – LT-Drs. 18/16300, Anlage 4 wurde der § 2 
Absatz 2 mit den Änderungsbefehlen Nummer 1 und 2 geändert. Diese beiden Änderungsbe-
fehle enthielten einen redaktionellen Fehler. 
 
Irrtümlicherweise wurde der zu ändernde Satz des Absatzes 2 des GFG nicht benannt. Um 
den beabsichtigten materiellen Gehalt der Vorschrift nunmehr sicherzustellen, wird hiesiger 
Änderungsantrag gestellt. Alle weiteren Änderungsbefehle der Anlage 4 der LT-Drs. 18/16300 
bleiben unberührt. 
  
Darüber hinaus wurde das Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 
3956) zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 255) ge-
ändert. In dem Entwurf des GFG 2026 – LT-Drs. 18/15002 wurde beim Finanzausgleichsge-
setz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956) auf die vergangene Änderung durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57), verwiesen. 
 
 
 
Thorsten Schick 
Matthias Kerkhoff  
Klaus Voussem 
Olaf Lehne 
 

 Wibke Brems 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Simon Rock  
 

 

und Fraktion  und Fraktion  
 
 


